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1 Allgemeines  

Die Erstbefüllungsdaten des Adress-GWR-Online stammen u.a. aus  

• der Gebäude- und Wohnungszählung 2001 und 
• der Wohnbaustatistik von 2001 bis 2004. 
 
Beide Erhebungen wurden mittels Papierformularen durchgeführt. Auskunftspflichtig waren 
Gebäude-, bzw. Wohnungseigentümer oder Bauwerber. 
 
Der Merkmalsumfang der Erstbefüllungsdaten war im Vergleich zum heutigen Adress-GWR-Online 
viel geringer. Daher kann es sein, dass immer noch Angaben fehlen (z.B. Flächen- und Höhen, 
Fragen zur Beheizung oder sogar ganze Nutzungseinheiten). 
 

Bei der Bereinigung von Erstbefüllungsdaten ist folgendes zu beachten: 

Fehlende oder unstimmige Angaben sind im Rahmen der Bestandswartung im Adress-
GWR-Online zu erfassen bzw. zu korrigieren. 

Diese Vorgangsweise ist besonders wichtig, bevor ein Neues Bauvorhaben (An-, Auf- und 
Umbau) erfasst wird. 

Eine vorherige Aktualisierung der Daten gewährleistet eine konsistente und korrekte 
Dokumentation und ist für die Finanzämter von Bedeutung, da sie im Rahmen einer 
Neubewertung nach Abschluss des An-, Auf- oder Umbaus auf eine eindeutige Trennung 
zwischen Bestandskorrekturen und den tatsächlichen baulichen Veränderungen 
angewiesen sind. 

Überprüfen Sie daher vor der Erfassung einer neuen Baumaßnahme, ob die Daten des 
Gebäudes dem tatsächlichen Zustand vor dem Umbau entsprechen. Sollten Sie feststellen, dass 
Anpassungen der Bestandsdaten erforderlich sind, nehmen Sie diese vor der Erfassung des 
Bauvorhabens in der Bestandswartung („Gebäude bearbeiten“) vor. 
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2 Vorgangsweise bei der Bestandswartung 

 Bearbeitung des Gebäudes 

Wenn bei einem Gebäude Daten zu korrigieren oder zu ergänzen sind, die nicht im 
Zusammenhang mit einer Baumaßnahme stehen, dann ist folgendermaßen vorzugehen. 

Markieren Sie in der Adressenliste das Gebäude und klicken Sie auf "Gebäude bearbeiten".  

 

Kontrollieren Sie die Daten und ergänzen Sie ggf. fehlende Angaben. 

2.1.1 Pflichtfelder 

Bei der Bearbeitung von Bestandsgebäuden ist zu beachten, dass jedenfalls die Pflichtfelder 
ausgefüllt werden müssen. 

Pflichtfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet. 

Sollten Angaben darüber hinaus bekannt sein, ersuchen wir Sie, diese ebenfalls zu ergänzen. 

2.1.2 Korrektur der detaillierten Flächenangaben 

Im Altbestand fehlen oftmals Flächenangaben nach Gebäudeebenen, da diese Aufgliederung erst 
2010 ins Adress-GWR-Online aufgenommen wurde. 
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Wenn daher unter detaillierte Flächenangaben zu wenig Geschoße angeführt sind, tragen Sie bitte 
die entsprechende Anzahl in die Felder "oberirdisch" und "unterirdisch" ein und klicken Sie auf 
"Geschoße bereitstellen". 

 

Sind zu viele Geschoßzeilen aufgelistet, dann markieren Sie die überzählige Zeile und klicken Sie 
auf "Gewählte Geschoße entfernen". 

 

Wenn die richtige Anzahl an Geschoßzeilen vorhanden ist, ergänzen Sie ggf. fehlende 
Geschoßebenen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil und wählen Sie das entsprechende Geschoß aus. 

 

In weiterer Folge tragen Sie die Bruttogrundfläche pro Geschoß ein und entfernen Sie den Eintrag 
unter "nicht zugeordnet". 

 

Damit sind die Flächen auf Ebene des Gebäudes bereinigt.  
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Nun müssen eventuell vorhandene Nutzungseinheiten bearbeitet oder ergänzt werden. 

 Navigieren zu den Nutzungseinheiten 

Um eine bereits vorhandene Nutzungseinheiten zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button "weiter" 
(rechts oben in der Bearbeitungsmaske des Gebäudes). 

Gibt es mehrere Nutzungseinheiten im Gebäude, klicken Sie so lange, bis sie bei der richtigen 
Nutzungseinheit sind. 

 

 

Wenn Sie danach wieder zu den Gebäudedaten zurückkehren möchten, klicken Sie auf den Button 
"zurück" (links oben in der Bearbeitungsmaske der Nutzungseinheit). 

 

 Ergänzung fehlender Nutzungseinheiten 

Wenn eine Nutzungseinheit ergänzt werden muss, klicken Sie in der Bearbeitungsmaske des 
Gebäudes auf den Button "Neue Nutzungseinheit". 
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Die Vorgangsweise bei der Erfassung von neuen Nutzungseinheiten entnehmen Sie bitte 
dem Dokument "Gebäude und Nutzungseinheiten erfassen". 

 Teilen und Zusammenlegen von Nutzungseinheiten 

Im Zuge der Bereinigung von Erstbefüllungsfehlern kann es auch vorkommen, dass 
Nutzungseinheiten geteilt oder zusammengelegt werden müssen. 

Markieren Sie dazu in der Adressenliste die entsprechenden Nutzungseinheiten und klicken Sie in 
weiterer Folge auf "Nutzungseinheit zusammenlegen" bzw. "Nutzungseinheit teilen". 
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Die Vorgangsweise bei der Erfassung von neuen Nutzungseinheiten entnehmen Sie bitte 
dem Dokument "Teilen und Zusammenlegen von Nutzungseinheiten". 
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Bei Altbestandsdaten stellt sich auch öfter die Frage, wonach sich die Anzahl der 
Wohnungen richtet, wenn mehrere Generationen unter einem Dach leben. 
 

Die Anzahl der Wohnungen innerhalb eines Gebäudes richtet sich in erster Linie nach der 
baurechtlichen Bewilligung.  

D.h., wurden z.B. zwei Wohnungen bewilligt, so müssen auch im Adress-GWR-Online 
zwei Wohnungen mit Türnummern geführt werden. Wird aufgrund eines Umbaus aus den 
zwei Wohnungen wieder eine (z.B. wird die zweite Küche in einen Wohnraum 
umgewandelt), dann muss im AGWR-Online mittels Bauvorhaben An-, Auf- oder Umbau 
eine Zusammenlegung der beiden Nutzungseinheiten durchgeführt werden.  

Für alte Gebäude, für die es keine baurechtlich relevanten Unterlagen 
(Baubewilligungsbescheid, etc.) mehr gibt, gelten die nachstehenden Ausführungen.  

• Die Anzahl der Wohnungen richtet sich nicht nach der Haushaltsstruktur, sondern es 
kommt auf die baulichen Gegebenheiten an. Haben Großeltern z.B. nur ein Zimmer im 
Wohnungsverband der Jungfamilie, dann ist nur eine Wohnung zu führen.  

• Wenn jedoch zwei Generationen in einem Gebäude leben und jede für sich eine eigene 
in sich geschlossene Wohneinheit bewohnt (d.h. zum Erreichen der eigenen Wohnräume 
müssen keine Wohnräume der anderen betreten werden), dann sind zwei Wohnungen 
anzulegen.  

• Wird eine Wohnung wieder frei, dann bleibt diese im AGWR-Online weiter als aktive 
Nutzungseinheit bestehen, da es nicht darauf ankommt, ob dort jemand wohnt, sondern ob 
die Nutzungseinheit als selbständige Wohnung genutzt werden kann. 
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